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ENTFÄLLT
AM 11. JULI

Liebe Papier-Sammler,

die Corona-Pandemie zwingt uns leider, unsere 
Papiersammlung am 11. Juli ausfallen zu lassen. 
Wir können die Sicherheit unserer Helfer nicht 
gewährleisten und hoffen auf Ihr Verständnis.

Wir bedanken uns für Ihre treue Unterstützung 
und freuen uns, hoffentlich bald Ihr volles 
Papierlager wieder leeren zu dürfen.

Ihre Turnabteilung

AM 11. JULI

PAPIER-
SAMMLUNG!

BW-Running – Die Firmenlaufserie der Baden-Württembergischen Leichtathletik-Verbände

Virtual BW-Running

  www.virtual.bw-running.de

Bewegt Unternehmen 
in Baden-Württemberg!

Informationen und Anmeldung:

www.virtual.bw-running.de

Laufzeitraum:  

10. Juli bis 2. August 2020
Streckenlänge 5 km, aber jeder Läufer bestimmt Strecke und Startzeit selbst

Mitlaufen und Gutes tun – jeder für sich, 
wann und wo du willst!

Veranstalter PartnerSerien-Partner

Wem fällt was auf ?           
                                   
Eine Gemeinde lebt mit dem Engagement und dem Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger. Sie kennen auch Probleme und Dinge, 
die verbessert werden müssten. Sie wissen auch, wo beispielsweise Straßenlaternen defekt sind und wo Verbesserungen erreicht 
werden müssen. 
 

Mit dem nachfolgenden Abschnitt bitten wir Sie, uns als Verwaltung auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Hier können Sie Ihre 
Erkenntnisse, Anregungen und natürlich auch Kritik der Gemeindeverwaltung gegenüber anbringen.  
 
Um Ihren Vorschlag jedoch aufgreifen zu können, ist es zwingend notwendig, dass Sie Ihren Namen angeben. 
 

Für Ihre Unterstützung dankt Ihnen die Gemeindeverwaltung. 
 

(bitte hier ausschneiden) 
 
 

Bürgermeisteramt Pleidelsheim – Marbacher Str.5 – 74385 Pleidelsheim 
Faxnummer: (0 71 44) / 2 64 – 28 / EMail: rathaus@pleidelsheim.de  

 

Absender : 
Name, Anschrift, Telefon, Fax 

 
 

   

 

Mir fällt auf  Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge: 
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beim Blick auf unsere heutigen Pleidelsheimer Nach-
richten ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass wir unser 
Amtsblatt überarbeitet haben.
Nach vielen Jahren unveränderten Aussehens waren 
wir der Meinung, dass unserem Amtsblatt ein neu-
es, moderneres Design gut zu Gesicht stehen würde. 
Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen ab heute das 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Pleidelsheim im neu-
en Layout präsentieren zu können. Hier bedanken 
wir uns recht herzlich bei Herrn Jochen Baudisch von 
der Medienagentur 49 Grad für die gute Zusammen-
arbeit. Die Überarbeitung wurde auch zum Anlass 
genommen, eine bessere Übersichtlichkeit sowie ein 
freundlicheres und moderneres Erscheinungsbild zu 
bieten.
Viele von Ihnen finden bereits jeden Freitag eine Aus-
gabe der Pleidelsheimer Nachrichten in Ihrem Brief-
kasten. Mit wichtigen Informationen aus der Gemein-

Mitteilungsblatt in neuem Design

deverwaltung und den öffentlichen Einrichtungen, 
Ankündigungen der örtlichen Feste und Veranstal-
tungen sowie Berichten der Vereine, Kirchen und In-
formationen der Parteien und vielem mehr erscheint 
wöchentlich das Amtsblatt neu.
Sie wundern sich, dass Sie diese Woche ein Amtsblatt 
erhalten haben, obwohl Sie gar kein Abo haben? 
Sechsmal im Jahr wird das Amtsblatt per Vollabde-
ckung an alle Haushalte verteilt, daher haben auch Sie 
diese Woche eine Ausgabe im Briefkasten.
Sind Sie an einem Abonnement interessiert?
Bestellformulare erhalten Sie im Rathaus, Zimmer 
20, bei Frau Rothkopf oder auf der Homepage unter 
http://www.pleidelsheim.de/formulare/.

 Amtsblatt der Gemeinde Pleidelsheim 

 Amtsblatt der Gemeinde Pleidelsheim 

 Amtsblatt der Gemeinde Pleidelsheim 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Pleidelsheim,

Wir wünschen Ihnen (weiterhin) viel Spaß 
beim Lesen Ihres Mitteilungsblattes!

Impressum
PLEIDELSHEIMER NACHRICHTEN
Herausgeber: Gemeinde Pleidelsheim
Druck und Verlag: NussbauM MeDieN Weil der stadt GmbH & Co. 
KG, Merklinger str. 20, 71263 Weil der stadt
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister Ralf Trettner oder sein Stellvertreter 
im Amt, Marbacher Str. 5, 74385 Pleidelsheim, Tel. 07144 264-0.
Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigen- 
teil: Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033 525-0, Telefax-Nr. 07033 2048, www.nussbaum-medien.de.
bezugspreis: Der Abonnementpreis bei Trägerzustellung beträgt € 17,05 
(halbjährlich).
anzeigenannahmestellen: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. 
KG, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt,
wds@nussbaum-medien.de und Gemeindeverwaltung Pleidelsheim. 
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr. 
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-
Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, E-Mail: info@gsvertrieb.de, 
Internet: www.gsvertrieb.de

besuchen sie uns auf unserer Homepage
www.pleidelsheim.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Maßnahmen bei Kontakt zu einem Corona-erkrankungsfall (COViD-19)

Hinweise für Kontaktpersonen der Kategorie i 
(enger Kontakt)
Die Gemeinde Pleidelsheim weist alle Kontaktpersonen 
von Infizierten auf Folgendes hin: Für in Pleidelsheim 
wohnhafte Personen, die Kontakt zu einem laborbe-
stätigten erkrankungsfall mit dem neuen Coronavirus 
saRs-CoV-2 hatten bzw. in häuslicher Gemeinschaft 
mit diesem leben, gilt uneingeschränkt die allgemein-
verfügung der Gemeinde Pleidelsheim über die häus-
liche Absonderung und weiteren Maßnahmen von Per-
sonen, die mit dem Coronavirus (Erkrankung COVID-19, 
Virusname SARS-CoV-2) infiziert sind, und deren Kon-
taktpersonen der Kategorie I zur Eindämmung und zum 
Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus. Diese kann 
unter www.pleidelsheim.de eingesehen werden.

Kontaktpersonen von infizierten beachten bitte unter 
anderem folgende anweisungen:
-  Kontaktpersonen der Kategorie I haben sich – unver-

züglich und ohne weitere Anordnung – zur Absonde-
rung in häusliche Quarantäne in ihre Wohnung zu be-
geben, sobald sie Kenntnis darüber erhalten, dass sie 
Kontaktperson der Kategorie I sind.

-  Kontaktpersonen der Kategorie I ist es während der Ab-
sonderung untersagt, ihre Wohnung ohne ausdrückli-
che Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. 
Dies gilt nicht, sofern ein Verlassen der Wohnung zum 
Schutz von Leben oder Gesundheit zwingend erfor-
derlich ist (z.B. Hausbrand, medizinischer Notfall). Das 
spazieren-/Gassi-Gehen ist in der Quarantäne nicht 
erlaubt! auch das Verlassen der Wohnung für arzt-
besuche, z.b. für Testabstriche, ist nicht erlaubt! 
(Hier ist gegebenenfalls dann ein Hausbesuch des Arz-
tes bei Ihnen zu Hause notwendig.)

  In Notfällen bitte 112 wählen und angeben, dass Sie 
unter Quarantäne stehen.

-  Die Absonderung gilt bei Kontaktpersonen der Kate-
gorie I ab dem letzten Kontakt zu der infizierten Per-
son. Die Absonderung dauert mindestens 14 Tage. So-
fern nach 14 Tagen noch Symptome bestehen, endet 
die Quarantäne erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit 
(nach Rücksprache mit der ärztlichen Betreuung).

-  Bei Kontaktpersonen der Kategorie I, die mit dem Infi-
zierten in einer Haushaltsgemeinschaft leben, bestimmt 
sich die Berechnung der Quarantänedauer abweichend 
nach den Vorgaben für den Infizierten. Demnach gilt für 
die gesamte Haushaltsgemeinschaft (Infizierte und Kon-
taktpersonen) eine gemeinsame 14-tägige Quarantäne. 
Sofern eine weitere Person der Haushaltsgemeinschaft 
in dieser Zeit nachweislich erkrankt oder Symptome 
zeigt, verlängert sich die Quarantäne von diesem Zeit-
punkt an für die bisher nicht infizierten Mitglieder der 
Haushaltsgemeinschaft einschließlich der neu erkrank-
ten Person um weitere 14 Tage und endet erst nach 48 
Stunden Symptomfreiheit.

-  Kontaktpersonen der Kategorie I ist es für die Dauer der 
Absonderung untersagt, Besuch von Personen zu emp-
fangen, die nicht ihrem Haushalt angehören.

-  Bis zum Ende der Absonderung müssen Kontaktperso-
nen der Kategorie I:

 - zweimal täglich Ihre Körpertemperatur messen;
 -  täglich ein Tagebuch zu Symptomen, Körpertempera-

tur, allgemeinen Aktivitäten und Kontakten zu weite-
ren Personen führen.

Eine Vorlage für dieses Tagebuch finden Sie unter 
www.pleidelsheim.de.
Bleiben Sie bitte zu Hause und vermeiden Sie, soweit ir-
gend möglich, Kontakte zu anderen Personen innerhalb 
und außerhalb Ihrer Familie. Halten Sie möglichst mehr als 
2 m Abstand zu anderen Personen.

achten sie
bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt mit der bestätigt 
infizierten Person
bzw.
in häuslicher Gemeinschaft bis zum 14. Tag nach Auftreten 
der Symptome des erkrankten Haushaltsmitglieds und, so-
fern über diesen Zeitraum hinaus Symptome bei diesem 
bestehen, bis 48 Stunden Symptomfreiheit des erkrankten 
Haushaltsmitglieds
auf folgende Krankheitszeichen:
Fieber, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit; trockener 
Husten, Atemprobleme, Halskratzen, verstopfte Nase; 
Kopf- und Gliederschmerzen; Übelkeit, Durchfall oder 
sonstige grippale bzw. unspezifische Symptome.
Sollten in den 14 Tagen keine Krankheitssymptome auftre-
ten, können Sie die oben genannten Verhaltensmaßnah-
men beenden.

Hygiene
Waschen Sie sich häufig und gründlich die Hände, niesen 
Sie in den Ärmel am Ellbogen und nicht in die Hand. Hus-
ten Sie niemanden an!
Informieren Sie Ihren Arbeitgeber, insbesondere wenn Sie 
in Risikobereichen arbeiten (Pflege, Krankenhaus etc.).
Bitte setzen Sie sich telefonisch (Tel. 07144 264-11 bzw. 
-21) oder per E-Mail (r.trettner@rathaus-pleidelsheim.de 
bzw. a.mueller@rathaus-pleidelsheim.de) mit der Gemein-
de Pleidelsheim in Verbindung, sofern Sie nicht bereits von 
der Gemeindeverwaltung telefonisch oder per E-Mail kon-
taktiert wurden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf den In-
ternetseiten der BZGA, des RKI und des Auswärtigen Am-
tes. Über die Homepage des Landratsamts Ludwigsburg 
gelangen Sie auf die entsprechenden Links: 
https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/gesundheit-
veterinaerwesen/gesundheit/informationen-zum-corona-
virus/.
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Neue Corona-Verordnung einreise-Quarantäne in 
Kraft!

Die Gemeinde Pleidelsheim weist alle 
Urlauber auf Folgendes hin:
Seit dem 16. Juni 2020 gilt die neue 
Verordnung zu Quarantänemaßnah-
men für Ein- und Rückreisende zur 
Eindämmung des Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung Einreise-Qua-
rantäne – CoronaVO EQ).

Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland 
nach Baden-Württemberg einreisen und sich zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risi-
kogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach der Einreise auf direktem Weg für einen Zeitraum von 14 
Tagen nach ihrer einreise in Quarantäne zu begeben.
Dies bedeutet unter anderem, sie dürfen 14 Tage lang ihre 
Wohnung nicht verlassen und keine besucher empfangen.
Bitte prüfen Sie daher, ob eine Urlaubsreise bzw. ein Familien-
besuch in ein Risikogebiet unbedingt notwendig ist. Eine Über-
sicht aller Risikogebiete finden Sie unter https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.
html?nn=13490888. Die Liste wird laufend aktualisiert, prüfen Sie 
daher am besten direkt vor Ihrem Urlaub und direkt nach Ihrer 
Rückkehr, ob Ihr Reiseland gelistet ist.
Die betroffenen Personen sind verpflichtet, unverzüglich 
bei einreise nach baden-Württemberg die für sie zuständige 
behörde via e-Mail unter r.trettner@rathaus-pleidelsheim.
de und a.mueller@rathaus-pleidelsheim.de zu kontaktieren. 
Bitte geben Sie in der E-Mail für alle mit Ihnen eingereisten Perso-
nen Vorname, Nachname, Wohnanschrift in Pleidelsheim und 
das Datum der einreise an.
Da sie zu diesem Zeitpunkt unter Quarantäne stehen, ist eine 
persönliche Vorsprache im Rathaus verboten.
außerdem sind die Personen verpflichtet, beim auftreten 
von symptomen, die auf eine erkrankung mit COViD-19 hin-
weisen, die zuständige behörde (Gesundheitsamt Ludwigs-
burg, Gemeinde Pleidelsheim) hierüber unverzüglich zu in-
formieren.

anzeigepflicht der Änderung von Größe und Ver-
siegelungsgrad des Grundstücks
Gemäß § 46 Abs. 5 der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Pleidelsheim sind Änderungen der 
versiegelten Fläche (Größe oder Versiegelungsgrad) oder Än-
derungen von Entlastungssonderbauwerken innerhalb eines 
Monats der Gemeinde Pleidelsheim anzuzeigen.
Hierfür bitten wir um Vorlage von prüffähigen Unterlagen. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen 
des Erfassungsblattes benötigen, können Sie sich gerne an 
Frau Riekemann (Kämmerei) wenden. Sie erreichen sie te-
lefonisch unter der Nummer 07144 264-22 oder per E-Mail: 
g.riekemann@rathaus-pleidelsheim.de.

Wasserabrechnung 2020
auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung auf den Wasser-
preis
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung im Rahmen der Coro-
na-Krise sieht wichtige Bestandteile zur Entlastung von Verbrau-
chern vor: Seit dem 1. Juli 2020 bis voraussichtlich Ende des Jah-
res gelten niedrigere Sätze der Mehrwertsteuer. Für den Bereich 
Wasser geht die Mehrwertsteuer von 7 % auf 5 % zurück. Diese 
Reduzierung gibt der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 
Pleidelsheim natürlich vollständig an seine Wasserabnehmer 
weiter.
Vereinzelt wurden bei der Gemeindeverwaltung schon Zähler-
stände der Wasserzähler zum 30. Juni übermittelt. Das ist jedoch 
nicht nötig! Es wird der gesamte Wasserverbrauch für das Jahr 
2020 mit einem Steuersatz von 5 % berechnet.

Wenn eine Lieferung oder Leistung steuerpflichtig über einen 
Zeitraum erbracht wird, ist der Steuersatz maßgeblich, der am 
Ende des Leistungszeitraumes gilt. Im Falle der Wasserlieferung 
ist das der 31. Dezember. Und an diesem Datum gilt der redu-
zierte Steuersatz von 5 %. Das bedeutet in der Konsequenz, dass 
der gesamte Wasserverbrauch vom 1. Januar bis 31. Dezember 
mit 5 % zu versteuern ist. Eine separate Ablesung zum 30. Juni ist 
aus diesem Grund nicht erforderlich. Die festgesetzten Abschläge 
bleiben in ihrer Höhe jedoch auch beim geminderten Steuersatz 
bestehen. Gegebenenfalls entstehendes Guthaben wird dann 
mit der Jahresverbrauchsabrechnung 2020 erstattet.

Gemeinde Pleidelsheim ist auch weiterhin Grund-
bucheinsichtsstelle
Die Grundbuchamtsreform im Jahr 2017/2018 hat für die Bür-
ger nicht unbedingt Vereinfachungen mit sich gebracht. Mit der 
Neuordnung des Grundbuchwesens wurden die mehr als 600 
bisherigen Grundbuchämter im Land allesamt aufgelöst und in 
die 13 landesweit verbleibenden Zentralgrundbuchämter einge-
gliedert. Für die Gemeinde Pleidelsheim ist seitdem das Grund-
buchamt im Amtsgericht Waiblingen zuständig.
Dennoch ist es möglich, einige Dienstleistungen auch weiterhin 
bei der Gemeinde Pleidelsheim in Anspruch zu nehmen. Unsere 
Grundbucheinsichtsstelle kann Eigentümern, sofern ein berech-
tigtes Interesse vorliegt, Einsicht ins Grundbuch gewähren und 
einen Grundbuchauszug erteilen. Darüber hinaus werden noch 
weitere Dienstleistungen angeboten. So können sich bspw. Verei-
ne die Eintragung ins Vereinsregister durch unseren Ratschreiber 
beurkunden lassen.
Den erforderlichen Antrag auf Erteilung einer Grundbucheinsicht 
erhalten Sie auf unserer gemeindlichen Homepage unter www.
pleidelsheim.de oder vor Ort im Bürgerbüro, Zimmer 1/EG.
Für alle andere Anliegen, wie etwa die Eintragung von
- Eigentumsumschreibungen
- Grundschulden
- Hypotheken
- Grunddienstbarkeiten
- Vormerkungen
ist ausschließlich das Grundbuchamt beim Amtsgericht Waiblin-
gen zuständig.
Bei Fragen gibt Ihnen Ratschreiber Herr Andreas Linge gerne wei-
tere Auskunft (a.linge@rathaus-pleidelsheim.de, 07144 264-24).

altglascontainer beim Parkplatz sportplatz
Die bestehenden Altglascontainer am Parkplatz Max-Eyth-Stra-
ße/Talstraße sind oft nicht ausreichend. Deshalb hat uns die AVL 
drei weitere Glascontainer zur Verfügung gestellt, die am Park-
platz beim Sportplatz in der Blumenstraße aufgestellt wurden.
Das Altglas darf nur in der Zeit von Montag bis Samstag, 7.00 bis 
19.00 Uhr, eingeworfen werden. An Sonn- und Feiertagen darf 
generell kein Glas eingeworfen werden. Um Beachtung wird ge-
beten.

Rauchmelder retten Leben
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baum- und Heckenschnitt sowie Rückschnitt sonstiger 
anpflanzungen
Vergessen sie nicht das Zurückschneiden entlang öffentlicher 
Verkehrsflächen!
Jetzt in der Sommerzeit wachsen und gedeihen alle Anpflanzun-
gen in unseren Gärten. Wir wollen daran erinnern, dass Anpflan-
zungen aller Art (z.B. Hecken, Bäume, Sträucher), die in öffentli-
che Verkehrsflächen (Gehwege, Fahrbahnen, Plätze) hineinragen, 
zurückgeschnitten, ausgeästet oder erforderlichenfalls beseitigt 
werden müssen, damit die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs 
nicht behindert oder gefährdet wird. Insbesondere Hecken sind 
mindestens auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.
Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sicht auf Verkehrs-
zeichen sowie auf Hausnummern und Straßenbezeichnungen, 
auch aus großer Entfernung, nicht verdeckt sein darf. Das Licht-
raumprofil der Fahrbahn muss unbedingt bis in eine Höhe von 
4,50 m freigehalten werden, um Rettungskräften, Bussen und 
der Müllabfuhr die Durchfahrt zu ermöglichen. Alle Eigentümer 
und Besitzer von Grundstücken werden erneut auf die Bestim-
mungen hingewiesen und gebeten, die erforderlichen Arbeiten 
vorzunehmen.
Über öffentlichen Verkehrsflächen müssen stets folgende lich-
te Höhen von Bepflanzungen freigehalten werden: 2,50 m über 
Geh- und Radwegen und 4,50 m über Fahrbahnen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Bepflanzungen an 
Kreuzungen und Einmündungen stets so zu halten sind, dass ein 
gewisser Sichtwinkel für einbiegende Fahrzeuge vorhanden ist.
Den Baum- und Heckenschnitt können Sie auf die Kompostieran-
lage nach Höpfigheim oder auf den Häckselplatz nach Freiberg 
bringen.

Notfalldienste
Notfallpraxis
nördlicher Landkreis Ludwigsburg e.V.:
Riedstr. 12, 74321 Bietigheim-Bissingen
Zentraler ärztlicher Notdienst 
Öffnungszeiten:
Mo - Do 18.00 Uhr - 07.00 Uhr
Fr - Mo 16.00 Uhr - 07.00 Uhr durchgehend
Feiertage durchgehend
Telefonische anmeldung erbeten unter: 116 117
Gehfähige Patienten werden gebeten, in die Praxis zu kommen.

Kinderärzte
Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen: Notfallpraxis 
für Kinder und Jugendliche im Klinikum Ludwigsburg, Posi-
lipostr. 4, 71640 Ludwigsburg. Öffnungszeiten: Montag - Frei-
tag, 18.00 Uhr, bis am nächsten Morgen um 8.00 Uhr; Sams-
tag, Sonntag und an Feiertagen ganztags von 8.00 Uhr bis am 
nächsten Morgen um 8.00 Uhr. eine telefonische anmeldung 
ist nicht erforderlich, bitte bringen sie die Versichertenkar-
te mit. Die Notfallpraxis ist Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geschlossen.

Zahnärzte
zu erfragen über Telefon 0711 7877733

Tierärzte
Der tierärztliche Notdienst ist über die Telefonnummer des 
Haustierarztes/der Haustierärztin zu erfragen.

Nacht- und Sonntagsdienst der Apotheken
Marbach und Umgebung
Freitag, 10.7.2020
Stifts-Apotheke, 71720 Oberstenfeld, Grossbottwarer Str. 45
Tel. 07062 8577
samstag, 11.7.2020
Schiller-Apotheke, 71672 Marbach, Güntterstr. 14
Tel. 07144 85010
sonntag, 12.7.2020
Rosen-Apotheke, 74385 Pleidelsheim, Riedbachstr. 9
Tel. 07144 21060
Montag, 13.7.20220
Brunnen-Apotheke, 71729 Erdmannhausen, Kirchstr. 3
Tel. 07144 38408
Dienstag, 14.7.2020
Apotheke Murr, 71711 Murr, Mühlgasse 2
Tel. 07144 8889836
Mittwoch, 15.7.2020
Lemberg-Apotheke, 71563 Affalterbach, Marbacher Str. 8
Tel. 07144 36499
Donnerstag, 16.7.2020
Stadt-Apotheke, 71711 Steinheim, Friedrichstr. 2
Tel. 07144 81230
Wechsel des Notdienstes täglich um 8.30 Uhr.

Wasserversorgung Notdienst
abends und am Wochenende 0151 26449324

sozialstation Pleidelsheim
Träger der Sozialstation ist die Gemeinde Pleidelsheim.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
sozialstation - Telefon 07144 264-59
(im Haus der Seniorenwohnanlage - Marbacher Straße 7)
sprechzeiten im büro der sozialstation
Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr.
Außerhalb dieser Sprechzeiten steht eine 24-Std.-Rufbereit-
schaft auch am Wochenende und an Feiertagen zur Verfügung.
Mittwochstreff Demenzgruppe - 07144 264-59
Hospizgruppe Pleidelsheim - 07144 264-59
Gerne geben wir ihnen weitere auskünfte.
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